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Greuther 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Nachrichten  
Kirchhaslach 

Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. von 9.00 – 11.00 Uhr 

 Do. von 18.00 – 20.00 Uhr 
 

Verantwortlich für die gemeindlichen 
Nachrichten  
1. Bürgermeister Franz Grauer 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Notdienst Wasser u. Abwasser: 
Abgabetermin für die nächste Ausgabe: 

08333 / 1427 
08333 / 7269 
info@kirchhaslach.de 
0172 43 78 194 
Dienstag, 19.07.2022      

            
 
 
 
 

412/06.2022  Kirchhaslach, 27.06.2022 
 

 Gemeindenachrichten: 
 

  

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 20.06.2022 um 20.00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  
  

Tagesordnung 
 

   

1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 05/2022 
vom 16.05.2022 
 Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Bauvoranfrage: Neubau eines Lagerraumes 
an das bestehende Gebäude auf der Fl. Nr. 
9, Gemarkung Olgishofen, Römerstraße 16 
Dieser Bauvoranfrage wurde zugestimmt und 
zur weiteren Bearbeitung ans Landratsamt wei-
tergeleitet. 
 

1.3. Bauantrag: Anbau eines Kinderzimmers auf 
der Fl. Nr. 155/15, Gemarkung Kirchhaslach, 
Ziegelgrund 4 
Dem Bauantrag wurde zugestimmt und im Frei-
stellungsverfahren abgewickelt.  
 

1.4. Bauantrag: Errichtung eines Mobilfunkmas-
tes auf der Fl. Nr. 1165, Gemarkung Kirch-
haslach, Steigäcker - Hörlis 
Diesem Bauantrag wurde zugestimmt und zur 
Genehmigung ans Landratsamt weitergeleitet. 
 

1.5. Zuschussantrag des Familienpflegewerks 
Unterallgäu/Memmingen e.V. 
Der Gemeinderat stimmte einem einmaligen 
Zuschuss in Höhe von 200 € für das Jahr 2022 
zu. 
 

1.6. Bestätigung der Kommandantenwahl der 
Freiwilligen Feuerwehr Herretshofen und 
Hörlis –Halden laut Bay. Feuerwehrgesetzes 
nach Art. 8 BayFwG 

a) Herr Daniel Wagner wird als 1. Kommandant 
und Herr Gabriel Heckel als stellvertretender 
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Her-
retshofen bestätigt. 
 

b) Herr Wolfgang Buchmüller wird als 1. Kom-
mandant und Herr Tobias Sauter als stellvertre-
tender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 
Hörlis-Halden bestätigt. 
 

1.7. Sonstiges 
Bauantrag: Neubau eines Wohnhauses mit 
Garage und Geräteraum auf der Fl. Nr. 3/3, 
Gem. Herretshofen, Krautgarten 1  
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusätzlich 
aufgenommen. Dem Bauplan und den bean-
tragten Befreiungen des Bebauungsplans „Her-
retshofen Süd“ bezüglich der Garagendachform 
wurde zugestimmt und zur Genehmigung ans 
Landratsamt weitergeleitet. 

 

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 
 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 
Papiervordrucke Grundsteuererklärung 
 

Die Papiervordrucke für die Grundsteuererklärun-
gen liegen ab sofort im Gemeindeamt während 
der regulären Öffnungszeiten zur Abholung be-
reit. Da uns nur eine sehr begrenzte Anzahl an 
Papierformularen zugeteilt wurde, bitten wir Sie, 
diese nur abzuholen, wenn Sie keine andere Mög-
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lichkeit haben, um die Grundsteuererklärung einzu-
reichen. 
 

Wir bitten ebenfalls um Verständnis, dass wir Ihnen 
als Kommune aus rechtlichen Gründen bei der Er-
stellung der Grundsteuererklärung NICHT behilflich 
sein können. 
 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Bayerische 
Steuerverwaltung. Diese ist telefonisch erreichbar 
von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr unter der Tel.-
Nr. 089 – 30 70 00 77. 
 

 

Nutzung von Regenwasser über eine  
Eigengewinnungsanlage  
 

Durch die Nutzung von Regenwasser im Haushalt 
(z. B. Toilettenspülung) wird zwar weniger Lei-
tungswasser verbraucht, es wird aber kein Abwas-
ser vermieden. 
 

Regenwasser, das über eine Eigengewinnungsan-
lage im Haus genutzt wird, ist gebührenpflichtig, da 
diese Form der Wassernutzung unsere Kläranlage 
belastet. 
 

Gemäß Beitrags- und Gebührensatzung (EWS)  
§ 10 (2) der Gemeinde Kirchhaslach sind aus Ei-
gengewinnungsanlagen zugeführte Wassermengen 
per Zähler oder pauschal mit 18 m³ pro Jahr und 
Bewohner als zugeführt zu berechnen (Kanalgebüh-
ren). Anlagen (Zisternen), die nur der Gartenbe-
wässerung dienen, sind von dieser Vorgehensweise 
nicht betroffen. 
 

Wir weisen darauf hin, dass bei den routinemäßigen 
Wechseln der Wasserzähler zukünftig durch den 
Wasserwart geprüft wird, ob eine Eigengewin-
nungsanlage genutzt wird. 
 

Bereits genutzte Eigengewinnungsanlagen kön-
nen formlos bei der Gemeinde gemeldet werden. 
 

 

Pflege- und Rückschnitt von Sträuchern,  
Hecken und Bäumen  
 

Bitte denken Sie als Grundstücksbesitzer daran, 
dass Sie verpflichtet sind, an Straßen und Gehwe-
gen die überhängenden Sträucher und Bäume zu 
schneiden. Besonders an Kreuzungen und Einmün-
dungen ist ein regelmäßiger Schnitt unerlässlich. 
 

 

Meldepflicht von Geschossflächenmehrungen 
 

Die Gemeinde Kirchhaslach ist verpflichtet, für die 
Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungs- 
und Entwässerungsanlagen, Herstellungsbeiträge 
von den Eigentümern oder Erbbauberechtigten ei-
nes Grundstücks (Beitragsschuldner) zu veranla-
gen. Die Herstellungsbeiträge werden einmalig ge-
mäß der entsprechenden Beitrags- und Gebühren-
satzungen (BGS/WAS und BGS/EWS) der Ge-

meinde Kirchhaslach festgesetzt. Gemäß der 
BGS/WAS und BGS/EWS ist der Beitragsschuldner 
verpflichtet, der Gemeinde Kirchhaslach die maß-
geblichen Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang dieser Veränderung Auskunft 
zu erteilen. Dies gilt auch dann, wenn die verän-
dernde Maßnahme nach der Bayerischen Bauord-
nung genehmigungsfrei ist, d.h. wenn kein Bauan-
trag benötigt wird. 
 

Die Gemeinde Kirchhaslach bittet deshalb, jegliche 
Veränderungen der vorhandenen Bebauung oder 
Nutzung der Gebäude, welche zu einer Mehrung 
der beitragspflichtigen Geschossfläche führen, un-
verzüglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
 

Maßnahmen, welche eine Veränderung der Ge-
schossfläche herbeiführen, können u. a. sein: 
 

- Anbau eines Wintergartens / festinstallierte  
 Terrassenüberdachungen (auch wenn diese  
 an den Seiten hin offen sind) 
- Dachgeschossausbauten 
- Anbau an bestehende Gebäude 
- Verlegung von Wasser und Abwasser in  
 Gebäuden 
- Nutzungsänderungen  
- Carport, die einen direkten Zugang zum Wohn-

haus aufweisen 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Zusammen-
arbeit. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. 
 

 

Personalausweis/Reisepass 
 

Bitte prüfen Sie Ihren Personalausweis und Reise-
pass auf Gültigkeit. 
Beantragt werden kann das Dokument bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz 1, 
Zimmer 4. 
Erforderliche Unterlagen: 1 aktuelles, biometrisches 
Lichtbild sowie auch eine Geburtsurkunde, falls zum 
ersten Mal bei der VGem Babenhausen ein Aus-
weis/ Pass beantrag wird. 
Infos erhalten Sie unter: 08333/9400- 23, -24, -14. 
 
Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
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Abfallentsorgung 
 

- Restmülltonne 14-tägig 
Donnerstag, 07.07. / 21.07.22  

 

- Biomülltonne wöchentlich  
Freitag, 01.07. / 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07.22 
 

- Altpapiertonne 
Montag, 27.06. / 25.07.22 

 

- Gelbe Tonne 
Donnertag, 14.07.22 

 
Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie sich bitte 
an die Firma Hörger, Stetten Tel.: 08261/732 767 
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
April bis Oktober 
 

Montag, Mittwoch, Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag     10.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag, nur Grünabfälle 15.00 bis 17.00 Uhr  
 
 

Kirchliche Nachrichten:  
 

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
 

Gottesdienste im Juli 
 

Dienstag, 28.06.2022  
19.00 Uhr  Kapellenmesse in Olgishofen 
  

Samstag, 02.07.2022  
18.00 Uhr Patroziniumsmesse  
  Peter und Paul in Hörlis 
  

Dienstag, 05.07.2022  
19.00 Uhr Kapellenmesse in Herretshofen 
  

Mittwoch, 06.07.2022  
10.00 Uhr Firmung in Kirchhaslach  
 

Dienstag, 12.07.2022 
19.00 Uhr Kapellenmesse in Hörlis 
 

Dienstag, 19.07.2022 
19.00 Uhr Kapellenmesse in Greimeltshofen 
 
Im August sind keine Kapellenmessen. 
 
 
Vorankündigung „Aktion-Hoffnung“ 
 
Der Pfarrgemeinderat Kirchhaslach sammelt am 
Samstag, den 10. September 2022 
wieder Gebrauchtkleider und Altpapier für die  
„Aktion Hoffnung“. 
 
 
 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach  
 

Mutter-Kind-Gruppe 
 

Hallo Mamas mit Kindern von 0 – 3 Jahren! 
Wir treffen uns jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr im 
Jugendheim zum Singen, Spielen, Basteln, Turnen 
usw. Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Weitere Auskünfte bei Regina Goßner  
unter der Tel. Nr. 926426 
 
 
 
Feierabendkreis - Einladung 
 

Der Feierabendkreis startet wieder mit einem     
gemütlichen Beisammensein am Montag, den          
11. Juli um 13.30 Uhr im Jugendheim Kirch-
haslach. 
 

Alle Seniorinnen und Senioren aus dem Greuth und 
der Umgebung sind dazu herzlich eingeladen! 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
 

Elfriede Hubl und Erna Leinauer mit Team 
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Vereinsnachrichten: 
 

 
Schützenverein Hubertus Greimeltshofen 

 
 
Musikkapelle Kirchhaslach e.V. 
 

Samstag, 02.07.22 12 Uhr Frühschoppen  
   Fa. Kössler 
 

Freitag, 08.07.22 20 Uhr Generalversammlung 
   (siehe S. 6) 
 

Sonntag, 24.07.22 14 Uhr Infonachmittag 
   im Musikheim (siehe S. 6) 
 

Samstag, 30.07.22 18 Uhr Fischerfest Kirchberg 
 
Wir freuen uns, viele Freunde, Gönner und Fans bei 
den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!  
 

Allen Gästen und Helfern, die uns beim diesjährigen 
Sommerfest tatkräftig unterstützt haben, nochmals 
ein herzliches Vergelt’s Gott. 
 
Eure Musikkapelle Kirchhaslach 

SV Greimeltshofen e.V. 1949 
 

FIT FOR FUN 
 

Wir machen Sommerpause und starten wieder im 
September. 
 

 

Rat und Hilfe 
 
Der Pflegegrad – Voraussetzung für Leistungen 
der Pflegeversicherung 
Virtueller Informationsabend der Fachstelle für 
Demenz und Pflege Schwaben: 
„Die Pflegebegutachtung - der Weg zum  
Pflegegrad“ 
Ein Vortrag von Gabriele Hetz 
Medizinischer Dienst Bayern 
 

Erst wenn Menschen pflegebedürftig werden und 
einen Pflegegrad erhalten, haben sie Anspruch auf 
Leistungen der Pflegeversicherung. Doch ab wann 
bin ich pflegebedürftig? Wie wo und wann stelle ich 
den Antrag? Was bedeutet Pflegebegutachtung? 
Dieser virtuelle Vortrag gibt Ihnen einen Überblick, 
wie Sie den Antrag auf Pflegegrad stellen und was 
bei der Pflegebegutachtung passiert. Er richtet sich 
an alle am Thema Pflege Interessierten.  
 

Termin: 20.07.2022 um 19 Uhr,  
Dauer: ca. 1,5 Stunden 
Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teil-
nehmer*innen nach Anmeldung. 
 

Anmeldung und Info:  
info@demenz-pflege-schwaben.de,  
Tel: 0831/697143-18 od. -15 
 

 

Sonstiges 
 

Dieselbestellung 
1 

 

18.07.2022 Diesel 
29.08.2022 Diesel 
 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 655). 
 
 
Wohnungssuche 
 

Familie mit zwei Kindern sucht Haus zum Mieten 
oder Kaufen (beide Eltern voll berufstätig). 
Tel. 0174 2468527 
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